
CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 

„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 

KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 3.7  Nummer: FS-23-071 Anpassung Kap. 3.1 (01.12.2023)  

zu behandeln durch den DK-Arbeitsstab „DFÜ mit Kunden“ am 14.12.2023. 

 

Art der Änderung:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 3.1 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

Das Kapitel 3.1 „Auslandszahlungsverkehr auf Basis ISO-Standard 2022“ wurde auf Basis 
des ISO-Originalschemas aufgebaut.  

Inzwischen wurde jedoch ein DK-Subset entwickelt, das insbesondere dem CBPR+ 
Regelwerk, aber auch spezifischer deutscher Aspekte Rechnung trägt.  

Als redaktionelle Maßnahme soll eine Anpassung der Grafiken und Datentypen auf das 
Subset AXZ_GBIC_4 erfolgen.  

Diese Maßnahme dient der Klarstellung und besseren Lesbarkeit des DK-Regelwerks.  

 

Hinweis:  

Das gesamte Kapitel 3.1 ist redaktionell zu überarbeiten. Sinnvollerweise erfolgt dies erst, 
wenn alle das Kapitel 3.1 betreffenden inhaltlichen CRs/Änderungen abgeschlossen sind. 

Dies wird Anfang Dezember (zur Beschlussfassung am 14.12.2023, Ast DFÜ) erfolgen.  
Dieser CR erhält dann einen Anhang, der das Kapitel 3.1 in überarbeiteter Form enthält. 

Folgende CRs werden dabei direkt mitberücksichtigt und per Kommentar gekennzeichnet: 

 FS-23-01 - Multipler strukturierter Verwendungszweck 

 FS-23-09 - Klarstellungen Kapitel 3.1 

 Das TVS pain.001.001.09_AXZ_GBIC_4 liegt diesem CR bei 
 

 

Status: 

 Änderung beschlossen am 14.12.2023 (Aufnahme in Version 3.8) 

 

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
 Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, 

E=Erweiterung, L=Löschung)  


